
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Ulrike Schielke-Ziesing, 
Uwe Witt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/16643 –

Entwicklung von Pensionen und Pensionslasten des Bundes
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 19/15036)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Laut der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/15036 betrugen im Jahr 2018 die mo-
natlichen Pensionsleistungen im Durchschnitt 3080 Euro für Beamte und 
Richter sowie 3090 Euro für Berufssoldaten. Der deutliche Unterschied in der 
Altersversorgung von Arbeitnehmern und Beamten ist regelmäßig Gegenstand 
der öffentlichen Debatte und ruft Gerechtigkeitsfragen hervor (vgl. www.bit.ly
/2lYrv1A).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Entwicklungen im Regelsicherungssystem, der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, waren und sind für die Fortentwicklung des Bundesbeamtenversor-
gungsrechts stets von hoher Bedeutung. Soweit nicht grundlegende Unterschie-
de zwischen beiden Alterssicherungssystemen bestehen, wurden seit Anfang 
der 1990er Jahre die grundlegenden Reformen in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung systemgerecht in die Beamtenversorgung übertragen, bspw. die Anhe-
bung der Altersgrenzen oder die Einführung nachhaltigkeitsgewährleistender 
Instrumente. Zudem wurde in systemgerechter Weise der Altersvorsorgefaktor 
durch Reduzierung des maximal erreichbaren Höchstruhegehaltssatzes von 
75 Prozent auf 71,75 Prozent übertragen.
Warum ein Vergleich der Beamtenversorgung mit der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und des jeweiligen Versorgungsniveaus zwar möglich, aber nicht zu 
empfehlen ist, wurde im Sechsten Versorgungsbericht der Bundesregierung 
(Bundestagsdrucksache 18/11040 vom 25. Januar 2019) erläutert. Es wird auch 
auf die Vorbemerkungen der Bundesregierung in der Bundestagsdrucksache 
16/15036 vom 12. November 2019 verwiesen.
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 1. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Versorgungs-
ausgaben des Bundes im Jahr 2018, und wann liegen die entsprechenden 
Daten für das Jahr 2019 vor (bitte die absoluten Zahlen inklusive der 
prozentualen Veränderung zum Vorjahr sowie mit Angabe der Versor-
gungsquote angeben)?

Die erbetenen Angaben für das Jahr 2018 wurden aus den Daten der Versor-
gungsempfängerstatistik entnommen; es wird auf nachstehenden Tabelle ver-
wiesen. Daten für das Jahr 2019 liegen voraussichtlich Ende 2020 vor.

Versorgungsausgaben* des Bundes im Jahr 2018,
deren Veränderungsrate zum Vorjahr und Anteil am

Bruttoinlandsprodukt (Versorgungsquote)
Versorgungs-
ausgaben in 
Mrd. Euro

Veränderungs- 
rate zum

Vorjahr in %

Versorgungs-
quote in %

Bund 6,3 + 2,9 0,19
nachrichtlich:
Post1 6,5 + 1,8 0,19
Bundeseisenbahnvermögen 3,5 + 0,3 0,10

* Bruttobezüge (einschl. einmaliger Zahlungen).
1 Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, Deutsche Postbank AG.

 2. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittli-
chen Ausgaben für die Bundesbeihilfe in den letzten 60 Jahren entwi-
ckelt (bitte die absoluten Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung 
mit Angabe des Anteils der Aufwendungen an den gesamten Versor-
gungsausgaben der öffentlichen Haushalte sowie des Anteils am Brutto-
inlandsprodukt (BIP) für die Jahre 1960 bis 2019 angeben)?

Der Bundesregierung liegen für den Zeitraum von 60 Jahren keine konsolidier-
ten Entwicklungsreihen über die Beihilfeausgaben bzw. das Verhältnis der Bei-
hilfeausgaben zu den gesamten Versorgungsausgaben des Bundes oder dem 
Bruttoinlandsprodukt vor.
Was die Beihilfeausgaben und deren Verhältnis zu den Versorgungsausgaben 
von 1975 bis 2014 betrifft, wird auf die folgenden Versorgungsberichte der 
Bundesregierung verwiesen:
• Zweiter Versorgungsbericht vom 17.10.1996 – Anhang A, Bundestags-

drucksache 13/5840;
• Dritter Versorgungsbericht vom 22.06.2005 – Teil C Anhang I, Bundestags-

drucksache 15/5821;
• Vierter Versorgungsbericht vom 21.04.2009 – Teil A Nummer VII, Bundes-

tagsdrucksache 16/12660;
• Fünfter Versorgungsbericht vom 10.05.2013 – Erster Teil Nummer III, Bun-

destagsdrucksache 17/13590;
• Sechster Versorgungsbericht vom 25.01.2017 – Kapitel III Nummer 2.2, 

Bundestagsdrucksache 18/11040.
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Für die Jahre 2015 bis 2019 haben sich die Beihilfeausgaben für Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger in der unmittelbaren Bundesver-
waltung wie folgt entwickelt:

Jahr Beihilfeausgaben in Mrd. Euro
2015 1,1
2016 1,2
2017 1,2
2018 1,3
2019 ca. 1,3 (geschätzt)

 3. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittli-
chen Haushaltseinkommen und die durchschnittlichen Haushaltsnettoein-
kommen von

a) Altersrentnern und

b) Ruhegehaltsempfängern

in den letzten 20 Jahren entwickelt (bitte die absoluten Zahlen inklu-
sive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2000 bis 2019 sowie 
differenziert nach Renten wegen Alters nach dem Sechsten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) sowie nach Ruhegehaltsempfängern: Be-
amte, Richter, Berufssoldaten, Bundeseisenbahnvermögen und Post 
nach Bund, nach neuen und alten Bundesländern angeben)?

Zu Beantwortung der Frage werden die standardmäßig vorliegenden Ergebnis-
sen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) der Jahre 2003, 2008 
und 2013 verwendet. Die Standardergebnisse der EVS 2018 werden in Kürze 
vorliegen.
Die Daten können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Dabei ist zu 
beachten, dass es sich um Haushaltsergebnisse handelt. Bei den Haushaltsein-
kommen von Pensionärshaushalten ist eine weitere Unterteilung der Ruhege-
haltsempfänger nach Richtern, Berufssoldaten, Bundeseisenbahnvermögen und 
Post auf Basis der Daten der EVS nicht möglich. Die Ergebnisse stellen das 
Durchschnittseinkommen von Haushalten dar, deren Haupteinkommensperson 
Rentner/-innen bzw. Pensionäre/Pensionärinnen sind. Über die soziale Stellung 
der anderen Personen im Haushalt wird keine Aussage getroffen. Diese liefern 
aber ggfs. auch einen Beitrag zum Haushaltseinkommen.
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 4. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Armutsgefährdung 
von

a) Rentner-Haushalten und

b) Ruhegehaltsempfänger-Haushalten

in den letzten 20 Jahren entwickelt (bitte die Armutsgefährdungsquo-
ten inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2000 bis 
2019 sowie differenziert nach Renten wegen Alters nach SGB VI so-
wie nach Ruhegehaltsempfängern: Beamte, Richter, Berufssoldaten, 
Bundeseisenbahnvermögen und Post nach Bund, nach neuen und al-
ten Bundesländern angeben)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor.

 5. Wie hoch wäre die durchschnittliche gesetzliche Rente, die ein vormali-
ger Beamter (Durchschnittsverdiener bei 40 Dienstjahren und bei 45 
Dienstjahren) an Stelle der Pension beziehen würde, wenn während sei-
ner Dienstzeit entsprechend seinem Einkommen Beiträge zur Gesetzli-
chen Rentenversicherung geleistet worden wären (bitte die absoluten 
Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 
2019 ausweisen)?

Die gesetzliche Rente eines Durchschnittsverdieners nach 40 bzw. 45 Jahren 
Beitragsjahren kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
Gesetzliche Rente eines Durchschnittsverdieners nach Beitragsjahren
(Jahresdurchschnitt, brutto)

Jahr nach 40 Beitragsjahren ggü. Vorjahr nach 45 Beitragsjahren ggü. Vorjahr
in Euro in Prozent in Euro in Prozent

2010 1088,00 1,2% 1224,00 1,2%
2011 1093,40 0,5% 1230,08 0,5%
2012 1110,80 1,6% 1249,65 1,6%
2013 1124,20 1,2% 1264,73 1,2%
2014 1135,00 1,0% 1276,88 1,0%
2015 1156,40 1,9% 1300,95 1,9%
2016 1193,20 3,2% 1342,35 3,2%
2017 1229,60 3,1% 1383,30 3,1%
2018 1261,20 2,6% 1418,85 2,6%
2019 1301,60 3,2% 1464,30 3,2%

 6. Wie hoch wäre die durchschnittliche Pension, die ein Altersrentner 
(Durchschnittsverdiener bei 40 Beitragsjahren und bei 45 Beitragsjahren) 
an Stelle der gesetzlichen Rente beziehen würde, würden seine Arbeits-
jahre entsprechend seinem Einkommen in der Beamtenversorgung ange-
rechnet werden (bitte die absoluten Zahlen inklusive der prozentualen 
Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019 ausweisen)?

Frage 6 und 9 werden gemeinsam beantwortet.
Eine Berechnung der (durchschnittlichen) Pension ist mit den vorgegebenen 
Annahmen nicht möglich. Bei der Berechnung des Ruhegehaltes kommt es 
maßgeblich auch auf den Umfang der geleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
an.
Das Ruhegehalt von Beamtinnen und Beamten wird durch Multiplikation der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge mit dem Ruhegehaltssatz ermittelt (§ 14 Be-
amtVG). Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind in der Regel das Grundgehalt, 
das vor Eintritt in den Ruhestand mindestens zwei Jahre lang bezogen worden 
ist, der Familienzuschlag (Stufe 1) sowie bestimmte Zulagen, die im Bundesbe-
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soldungsgesetz als ruhegehaltfähig bezeichnet sind (vgl. § 5 BeamtVG). Der 
Ruhegehaltssatz ermittelt sich auf der Grundlage der abgeleisteten Dienstzeit. 
Für jedes volle Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit in Vollzeit erhöht sich der Ru-
hegehaltssatz um 1,79375 Prozentpunkte. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung 
sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit (beim Bund 41 Wochenstunden) entspricht. Der Ruhe-
gehaltssatz ist begrenzt auf maximal 71,75 Prozent, der bei einer ruhegehaltfä-
higen Dienstzeit von wenigstens 40 Jahren in Vollzeit erreicht wird. Jede darü-
ber hinaus geleistete Dienstzeit wirkt sich nicht mehr steigernd auf den Ruhe-
gehaltssatz aus.
Unter der Annahme, dass den vorgegebenen 40 bzw. 45 Beitragsjahren jeweils 
eine ruhegehaltfähige Dienstzeit in Vollzeit zugrunde liegt und in den letzten 
zwei Jahren vor Ruhestandseintritt ein Einkommen in Höhe des Durchschnitts-
verdienstes bezogen wurde, würde das Ruhegehalt in beiden Fällen 71,75 Pro-
zent des Durchschnittsverdienstes betragen. Hierbei würde es sich um einen 
Brutto-Wert handeln, der noch um Steuern sowie Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung und weitere beamtenrechtliche Abzüge (sog. Einbaufaktor 
i. H. v. 0,9901 und Abzug für Pflegeleistungen nach § 50f BeamtVG) zu redu-
zieren wäre.

 7. Wie viele Versicherungsjahre müsste ein vollzeitbeschäftigter Arbeitneh-
mer mit dem Durchschnittseinkommen des Jahres 2018 nachweisen, um 
Rentenansprüche in Höhe der Durchschnittspension (durchschnittliches 
monatliches Ruhegehalt) des Jahres 2018 zu erwerben (differenziert nach 
Durchschnittspension der Laufbahngruppen)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Berechnungen vor. Der Vergleich wä-
re jedoch sachlich ungeeignet, da die Beamtenpension als bifunktionales Ver-
sorgungssystem auch die betriebliche Alterssicherung mit abdeckt, während die 
gesetzliche Rente nur die obligatorische Basisabsicherung umfasst. Zudem ist 
das Durchschnittsentgelt in der gesetzlichen Rentenversicherung kein geeigne-
ter Maßstab, um Vergleiche zu den Bezügen und Pensionen der Beamten abzu-
bilden.

 8. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittli-
chen monatlichen Versorgungsbezüge von Ruhegehaltsempfängern des 
Bundes (Durchschnittsverdiener bei 40 Dienstjahren und bei 45 Dienst-
jahren) in den letzten 20 Jahren entwickelt (bitte die absoluten Zahlen in-
klusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019 sowie 
differenziert nach Laufbahngruppen angeben)?

Mangels Daten kann diese Frage nicht beantwortet werden, das Merkmal 
„Dienstjahre“ wird in der Versorgungsempfängerstatistik nicht erhoben.

 9. Wie hoch wäre die durchschnittliche Pension, die ein Angestellter des öf-
fentlichen Dienstes (Durchschnittsverdiener bei 40 Beitragsjahren und 
bei 45 Beitragsjahren) an Stelle der gesetzlichen Rente beziehen würde, 
würden seine Arbeitsjahre entsprechend seinem Einkommen in der Be-
amtenversorgung angerechnet werden (bitte die absoluten Zahlen inklu-
sive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019)?

Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen.
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10. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2000 bis 
2019 das durchschnittliche Einkommen aller Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst im Bund (bitte unterscheiden nach Vollzeit- und Teilzeitbe-
schäftigten sowie zusätzlich differenzieren nach Laufbahngruppen)?

Die Zahlen zu den Beschäftigten im öffentlichen Dienst nach Vollzeit-, Teilzeit-
beschäftigung und nach Einstufungen sowie die durchschnittlichen Brutto-
Monatsbezüge kann der Fachserie 14, Reihe 6, Tabellen 2.2.1 bis 2.2.3 und 
2.6.1 des Statistischen Bundesamtes entnommen werden (zuletzt: Personal des 
öffentlichen Dienstes Fachserie 14 Reihe 6, Stand: 30.06.2018). Unter dem 
nachstehenden Link befindet sich die aktuelle Fassung und die älteren Ausga-
ben (www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentlicher-Dienst/_inhalt.html#spr
g236406).

11. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Besteuerungsan-
teile sowie die durchschnittlichen Steuerbelastungen der Steuerpflichti-
gen mit

a) Renteneinkommen und

b) Pensionseinkommen

in den letzten 20 Jahren entwickelt (bitte die absoluten und relativen 
Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2000 
bis 2019 angeben)?

12. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung das Steueraufkommen 
im Rahmen der Besteuerung von

a) gesetzlichen Renten und

b) Pensionen bzw. Ruhegehältern

in den letzten 20 Jahren entwickelt (bitte die absoluten und relativen 
Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 2000 
bis 2019 angeben)?

Die Fragen 11 und 12 werden zusammen beantwortet.

Zu Buchstabe a)
Die jeweiligen Besteuerungsanteile von Renten aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung können § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Ein-
kommensteuergesetz (EStG) entnommen werden. Ein zu berücksichtigender 
Versorgungsfreibetrag von Versorgungsbezügen ergibt sich aus § 19 Absatz 2 
EStG.
Auf Grund der Fristen zur Abgabe der Steuerklärungen und der Bearbeitungs-
zeiten in den Finanzämtern sind aktuell nur Ergebnisse bis zum Veranlagungs-
jahr 2015 verfügbar.
Die verfügbaren Informationen für die Jahre 2004 bis 2015 zu Steuerpflichtigen 
mit Renteneinkünften können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
Hinsichtlich der Renteneinkommen ist zu beachten, dass die Mehrheit der Be-
zieher und Bezieherinnen von Renten keine Steuererklärung abzugeben hat. 
Die Angaben zur durchschnittlichen Einkommensteuerbelastung in der Anlage 
beziehen daher den überwiegenden Teil der Rentner nicht mit ein.
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Die Steuerpflichtigen mit Renteneinkünften, die tatsächlich steuerbelastet sind, 
haben überwiegend noch andere Einkünfte. Die tarifliche Einkommensteuer er-
rechnet sich immer aus allen Einkünften und gibt nicht die steuerliche Belas-
tung der Renten wieder. Aus diesem Grund können auch keine Angaben für 
einzelne Einkunftsarten zum Steueraufkommen oder prozentualen Veränderun-
gen gemacht werden.

Zu Buchstabe b)
Pensionseinkommen (nach Beamten- und Soldatenversorgungsrecht) lassen 
sich in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik nicht gegenüber anderen Ver-
sorgungsbezügen nach § 19 Abs. 2 EStG abgrenzen. Daher sind Auswertungen 
zu Steuerpflichtigen mit Pensionseinkommen nicht möglich.
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13. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die steuerliche Belas-
tung für das Renten- bzw. Pensionszugangsjahr 2018 bei einer vergleich-
baren Höhe der Bezüge (bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusi-
ve der Veränderung zum Vorjahr angeben)?

Die entsprechenden Beträge können den nachfolgenden Beispielrechnungen, 
die auf Basis der jahresdurchschnittlichen Standardrente 2019 durchgeführt 
wurden, entnommen werden. Für steuerliche Berechnungen ist stets das Bezü-
geniveau (hier das Standardrentenniveau) im Kalenderjahr maßgeblich. Daher 
wurde aus der Standardrente der Jahre 2018 und 2019 (siehe die Antwort zu 
Frage 14), die in beiden Jahren jeweils nach der Rentenerhöhung zum 1. Juli 
gilt, durch Mittelwertbildung eine jahresdurchschnittliche Standardrente 2019 
in Höhe von 17.572 Euro ermittelt.

Steuerbelastung der Standard-Jahresbruttorente im Jahr 2019
je nach Jahr des Rentenbeginns bzw. des Besteuerungsanteils1)

Jahr des
Rentenbeginns

Jahresbruttorente 
2019 Einkommensteuer

Steuerbelastung in 
Prozent der

Bruttojahresrente
in Euro in Euro in Euro

2017 17.572 308
2018 17.572 346

Belastungsdifferenz durch Jahr
des Rentenbeginn

38 0,22

1) Angaben sind Näherungswerte für alleinstehende Rentner; sie gelten nur für Renten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaftlichen Alterskassen, den berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtungen und Basisrentenverträgen und nur dann, wenn keine anderen, steuerlich re-
levanten Einkünfte vorliegen. Die Höhe der tatsächlich festzusetzenden Einkommensteuer hängt 
von weiteren persönlichen Merkmalen ab. Berechnungsannahmen: Rentensteigerungen West; all-
gemeiner Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung mit durchschnittlichem kassenindivi-
duellen Zusatzbeitragssatz (0,9 % in 2019), voller Beitragssatz zu Pflegeversicherung ohne Zu-
schlag für Kinderlose.

Steuerbelastung eines Versorgungsempfängers (Stkl I) mit
Versorgungsbezügen in Höhe der Standard-Jahresbruttorente im Jahr 

2019 je nach Jahr des Versorgungsbeginns1)

Jahr des Versor-
gungsbeginns

Versorgungsbezug 
2019 Einkommensteuer

Steuerbelastung in 
Prozent der Brutto-
versorgungsbezüge

in Euro in Euro in %
2017 17.572 791 4,50
2018 17.572 826 4,70

Belastungsdifferenz durch Jahr des 
Versorgungsbeginns 35 0,20

1) Angaben sind Näherungswerte für alleinstehende Versorgungsempfänger und gelten nur dann, 
wenn keine anderen, steuerlich relevanten Einkünfte vorliegen. Die Höhe der tatsächlich festzusetz-
enden Einkommensteuer hängt von weiteren persönlichen Merkmalen ab. Bei der Berechnung der 
Vorsorgeaufwendungen wurde mangels einheitlicher Beiträge in der privaten Krankenversicherung 
die Mindestvorsorgepauschale berücksichtigt.
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14. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung das durchschnittliche

a) Brutto- und Nettorentenniveau und

b) die gesetzliche Höchstrente

in der knappschaftlichen und in der allgemeinen Rentenversicherung 
in den letzten 60 Jahren entwickelt (bitte die absoluten und relativen 
Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 1960 
bis 2019 angeben)?

Grundlage für die Ermittlung der Standardrente ist gem. § 154 Abs. 3 Sechstes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) die Regelaltersrente der allgemeinen Renten-
versicherung. Das Niveau wird daher nur für die allgemeine Rentenversiche-
rung ausgewiesen. Die erbetenen Daten, soweit sie in der Statistik der Deut-
schen Rentenversicherung vorliegen, können der nachstehenden Tabelle ent-
nommen werden.
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1 Quotient aus Standardrente und Jahresentgelt x 100.
2 Verfügbare Größen vor Steuern, vgl. § 154 Abs. 3 SGB VI.
3 Datenstand Oktober 2019 mit Entwurf SV-Rechengrößenverordnung 2020.
4 ab 2019: Neudefinition der Nettogrößen (Nettoentgelt 2018 per Gesetz festgelegt) und des 
Nettorenten- niveaus vor Steuern, vgl. § 154 Abs. 3a SGB VI. Vergleichbarkeit mit Vorjahreswer-
ten eingeschränkt.
Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung, RV in Zeitreihen

Eine Höchstrente in der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es nicht, da die 
Höhe der Rente von der Länge der Erwerbsbiographie und der Höhe des versi-
cherten Einkommens abhängt. Das erzielte Einkommen kann jedoch nur bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze versichert werden. Für darüber liegendes Einkom-
men sind grundsätzlich keine Beiträge mehr zu entrichten und es entstehen da-
für keine Rentenansprüche mehr.
Darüber hinaus kann der Rentenbeginn über die Regelaltersgrenze hinaus auf-
geschoben werden, wodurch Rentenzuschläge in Höhe von 0,5 Prozent pro 
Aufschubmonat gewährt werden.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 13 – Drucksache 19/17019

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.



15. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittli-
chen

a) Ruhegehaltssätze,

b) Mindestversorgungsbezüge und

c) Höchstversorgungsbezüge

in den letzten 60 Jahren entwickelt (bitte die absoluten und relativen 
Zahlen inklusive der prozentualen Veränderung für die Jahre 1960 
bis 2019 angeben sowie differenziert nach Geschlecht, Alter und 
Laufbahngruppen ausweisen)?

In der Versorgungsempfängerstatistik liegen auswertbare Daten erst ab dem 
Jahr 1994 vor. Auf eine weitere Unterteilung der erbetenen Daten nach Alter 
wurde verzichtet, da die Tabellierung äußerst komplex und der personelle und 
zeitliche Aufwand wäre gemessen an der für eine Beantwortung einer Kleinen 
Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit unverhältnismäßig hoch. Im Übrigen 
wird auf die nachstehenden Tabellen verwiesen.

Zu Buchstabe a)

Entwicklung der durchschnittlichen Ruhegehaltssätze von Ruhegehaltsempfängerinnen und
Ruhegehaltsempfängern des Bundes nach Laufbahngruppen für die Jahre 1994 – 2019

Jahr (Stichtag 
1.1.)

Männer Frauen

höherer 
Dienst

gehobener 
Dienst

mittlerer und 
einfacher 

Dienst

höherer 
Dienst

gehobener 
Dienst

mittlerer und 
einfacher 

Dienst
1994 73,7 73,8 73,5 70,1 67,7 65,0
1995 73,7 73,8 73,6 70,4 68,4 65,4
1996 73,7 73,9 73,6 70,4 68,4 65,4
1997 73,7 73,9 73,6 70,5 68,2 65,6
1998 73,5 73,8 73,7 71,5 67,7 66,3
1999 73,8 73,9 73,6 70,3 67,3 65,2
2000 73,7 73,8 73,5 70,1 67,3 64,3
2001 73,7 73,8 73,5 70,1 66,6 64,1
2002 73,7 73,8 73,5 70,0 66,0 63,1
2003 73,7 73,8 73,3 69,8 65,6 62,4
2004 73,7 73,7 73,2 69,8 65,2 61,2
2005 73,6 73,7 73,1 69,3 64,8 59,7
2006 73,6 73,7 73,1 68,9 64,5 58,7
2007 73,5 73,5 72,9 68,3 64,4 58,2
2008 73,5 73,5 73,0 67,8 63,9 56,5
2009 73,4 73,4 73,0 67,3 63,6 55,5
2010 73,2 73,3 72,7 66,9 63,7 54,6

2011 1 69,9 69,8 69,4 63,6 60,2 52,0
2012 69,9 70,0 69,7 63,3 59,9 51,8
2013 69,5 70,2 69,6 62,9 59,3 51,3
2014 69,4 70,1 69,5 62,3 58,7 51,3
2015 69,3 70,0 69,5 62,0 58,3 51,2
2016 69,2 69,9 69,4 61,4 58,1 51,1
2017 69,1 69,8 69,3 61,2 57,9 51,4
2018 69,0 69,8 69,2 60,7 58,0 51,9
2019 68,9 69,7 69,2 60,5 58,1 52,3

1 Absenkung des Höchstruhegehaltsatzes von 75 v. H. auf 71,75 v. H.
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Zu Buchstabe b)
Die beamtenversorgungsrechtliche Mindestversorgung besteht aus zwei Teilen: 
der amtsunabhängigen bzw. der amtsabhängigen Mindestversorgung.
Die amtsunabhängige Mindestversorgung gibt unabhängig vom zuletzt zuste-
henden Dienstbezug einen absoluten Mindestbetrag eines Ruhegehaltes vor. Sie 
beläuft sich auf 65 Prozent der Endstufe der Besoldungsgruppe A4. Mit Stand 
April 2019 sind dies ca. 1.760 Euro (ohne Familienzuschlag).
Die amtsabhängige Mindestversorgung wird in Abhängigkeit der zuletzt zuste-
henden Dienstbezüge ermittelt. Dazu wird der auf der Basis zurückgelegter 
Dienstzeiten ermittelte Ruhegehaltssatz auf mindestens 35 Prozent festgesetzt. 
Dies entspricht einer Dienstzeit von etwa 20 Jahren.
Zweistufiges Prüfschema zur beamtenversorgungsrechtlichen Mindestver-
sorgung

Die konkrete Höhe des Zahlbetrages ist ungeachtet dessen einzelfallabhängig. 
Auch im Fall der Mindestversorgung finden versorgungsrechtliche Ruhens- 
und Anrechnungsregelungen Anwendung, so dass die Zahlbeträge o. a. Min-
destversorgung auch unterschreiten können.

Zu Buchstabe c)
Es gibt keine Höchstversorgungsbezüge. Das Ruhegehalt wird durch Multipli-
kation der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge mit dem Ruhegehaltssatz ermittelt 
(§ 14 BeamtVG); es wird auf die Erläuterungen zu Frage 6 verwiesen. Seit 
2011 beträgt der Höchstruhegehaltssatz 71,75 Prozent, davor betrug er 75 Pro-
zent. Die Höhe des jeweiligen Versorgungsbezuges mit Höchstruhegehaltssatz 
ist einzelfallabhängig, bspw. von der Höhe der letzten Dienstbezüge (siehe Fra-
ge 6).

16. Welche Auswirkung hat nach Einschätzung der Bundesregierung die 
Einführung der sog. Grundrente auf die Entwicklung des Rentenniveaus, 
und welchem Brutto- bzw. Nettorentenniveau entspricht die Grundrente 
(mindestens 35 Jahre Beitragsleistung) erwartungsgemäß in den Jahren 
2021 bis 2030 (bitte die relativen Zahlen inklusive der prozentualen Ver-
änderung prognostisch für die Jahre 2021 bis 2030 angeben sowie diffe-
renziert nach Bund, nach neuen und alten Bundesländern ausweisen)?

Das Sicherungsniveau basiert auf dem Konzept des sog. Standardrentners. Die 
Standardrente basiert auf einer gesetzlichen Altersrente, die sich rechnerisch 
aus 45 Beitragsjahren mit dem jeweiligen Durchschnittsverdienst ergibt. Die 
Grundrente findet dabei keine Berücksichtigung.
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17. Welche Auswirkung hat nach Einschätzung der Bundesregierung die 
Einführung der sog. Grundrente auf die Entwicklung des Armutsrisikos 
in der älteren Bevölkerung (bitte die Armutsrisikoquote inklusive der 
prozentualen Veränderung prognostisch für die Jahre 2021 bis 2030 an-
geben sowie differenziert nach Geschlecht und Alter sowie nach Bund, 
nach neuen und alten Bundesländern ausweisen)?

Die Armutsrisikoquote ist eine statistische Maßgröße für die Einkommensver-
teilung. Ihre Höhe hängt u. a. von der zugrundeliegenden Datenbasis, der Be-
zugsgröße (50 Prozent, 60 Prozent oder 70 Prozent des mittleren Einkommens) 
und der Gewichtung der Haushaltsmitglieder bei der Bestimmung des Netto-
äquivalenzeinkommens ab. Der Indikator ist insbesondere für Teilpopulationen 
sehr volatil und kann je nach Datenquelle unterschiedlich ausfallen. Die Wir-
kung einzelner Einkommenskomponenten auf diese relative Maßzahl lässt sich 
nicht eindeutig bestimmen und daher auch nicht prognostizieren.

18. Wie viele Rentner beziehen nach Kenntnis der Bundesregierung eine ge-
setzliche Rente nach

a) bis zu 10 Versicherungsjahren,

b) mehr als 10 bis zu 15 Versicherungsjahren,

c) mehr als 15 bis zu 20 Versicherungsjahren,

d) mehr als 20 bis zu 25 Versicherungsjahren,

e) mehr als 25 bis zu 30 Versicherungsjahren,

f) mehr als 30 bis zu 35 Versicherungsjahren,

g) mehr als 35 bis zu 40 Versicherungsjahren,

h) mehr als 40 bis zu 45 Versicherungsjahren und

i) mehr als 45 Versicherungsjahren,

und wie hoch ist jeweils die durchschnittliche Rente für die in a) bis 
i) angegebenen Versicherungszeiten (bitte die zuletzt verfügbaren 
Zahlen unterschieden nach Altersrente und Erwerbsminderungsrente 
sowie differenziert nach Geschlecht sowie nach Bund, nach neuen 
und alten Bundesländern angeben)?

Die erbetenen Daten, in der Abgrenzung wie sie in der Statistik der Deutschen 
Rentenversicherung veröffentlicht werden, können für den Rentenbestand am 
31. Dezember 2018 der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
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19. Wie viele Beamte beziehen nach Kenntnis der Bundesregierung eine 
Pension nach

a) bis zu 10 Dienstjahren

b) mehr als 10 bis zu 15 Dienstjahren

c) mehr als 15 bis zu 20 Dienstjahren

d) mehr als 20 bis zu 25 Dienstjahren

e) mehr als 25 bis zu 30 Dienstjahren

f) mehr als 30 bis zu 35 Dienstjahren

g) mehr als 35 bis zu 40 Dienstjahren

h) mehr als 40 bis zu 45 Dienstjahren

i) mehr als 45 Dienstjahren,

und wie hoch ist jeweils die durchschnittliche Pension für die in a) 
bis i) angegebenen Dienstzeiten (bitte die zuletzt verfügbaren Zahlen, 
sowie differenziert nach Geschlecht angeben)?

Auf die Antwort zu Frage 8 wird verwiesen; das Merkmal „Dienstjahre“ wird 
in der Versorgungsempfängerstatistik nicht erhoben.

20. Wie viele Versicherungsjahre müsste ein vollzeitbeschäftigter Arbeitneh-
mer mit dem Durchschnittseinkommen des Jahres 2018 nachweisen, um 
Rentenansprüche in Höhe der durchschnittlichen Pension gemäß Frage 
18 a bis 18 i zu erwerben (bitte die absoluten Zahlen inklusive der pro-
zentualen Veränderung für die Jahre 2010 bis 2019 angeben)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Berechnungen vor.

21. Wie viele Beamte und Pensionäre waren nach Kenntnis der Bundesregie-
rung in den Jahren 1992 bis 2019 freiwillig in der gesetzlichen Renten-
versicherung versichert?

Über die Zusammensetzung der Gruppe der freiwillig Versicherten liegen der 
Bundesregierung keine Angaben vor.
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